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 Veröffentlicht am 17.02.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

AVG §73 Abs1;

AVG §73 Abs2;

Rechtssatz

Entscheidet die belBeh über den Devolutionsantrag des Bf erst lange nach Ablauf der im § 73 Abs 1 AVG bestimmten

Frist, so macht dies den auf Abweisung lautenden Bescheid nicht rechtswidrig, wenn Gegenstand des angefochtenen

Bescheides ausschließlich die Frage ist, ob der Devolutionsantrag abzuweisen ist.

Schlagworte

Verhältnis zu anderen Materien und Normen Devolution
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